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 Veröffentlicht am 28.11.1963

Norm

DSt 1872 §54 Abs1

Rechtssatz

Wird die Beschwerde unrichtig an die OBDK gerichtet und von dieser sodann dem Disziplinarrat übersendet, so ist

entscheidend, ob sie beim Disziplinarrat noch vor Ablauf der gesetzlichen Frist einlangt. Langt sie erst nach Ablauf der

gesetzlichen Frist beim Disziplinarrat ein, so ist die Beschwerde verspätet.
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